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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE 
 

Gegenüberstellung der geänderten Klauseln 

 

Fassung 2018 Fassung 2024 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden„AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen im 
Rahmen der Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des 
Kreditinstituts und damit auch  

- sowohl für Verträge über wiederholte oder andauernde 
Leistungen mit bestimmter oder unbestimmter Laufzeit, wie 
insbesondere Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. 
Girokontovertrag) und Wertpapierdienstleistungen, 
Depotverträge, Kreditverträge, Safe- und 
Sparbuchschließfachmietverträge (im Folgenden 
„Dauerverträge“), aber auch ……….. 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden„AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen im 
Rahmen der Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des 
Kreditinstituts und damit auch  

- sowohl für Verträge über wiederholte oder andauernde 
Leistungen mit bestimmter oder unbestimmter Laufzeit, wie 
insbesondere Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. 
Girokontovertrag) und Wertpapierdienstleistungen, 
Depotverträge, Kreditverträge, Safe- und 
Sparbuchschließfachmietverträge (im Folgenden 
„Dauerverträge“), aber auch ……….. 

Z 2. (1) ……. 

Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot 
über die Änderung auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit zu halten.  

Z 2. (1) …….  

Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot 
über die Änderung Änderungsangebot spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen über das HYPO NOE Electronic Banking 
(Internetbanking) zuzustellen oder auf eine mit dem 
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten.  

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier  oder bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
(etwa auf elektronischem Weg im Rahmen des HYPO NOE 
Electronic Banking - Internetbanking). 

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug), 
oder bei Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger (etwa auf 
elektronischem Weg im Rahmen des HYPO NOE Electronic 
Banking - Internetbanking). 

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines 
Beschlusses des Abhandlungsgerichts, des 
Einantwortungsbeschlusses oder eines europäischen 
Nachlasszeugnisses zulassen. Verfügungen eines 
einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das 
Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung 
nicht berührt. 

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines 
Beschlusses des österreichischen Abhandlungsgerichts, des 
Einantwortungsbeschlusses oder eines europäischen 
Nachlasszeugnisses zulassen. Verfügungen eines 
einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das 
Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung 
nicht berührt. 

Z 8. (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für 
Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen 
Währung eines EWR-Vertragsstaates gegenüber 
Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) 

…… 

Z 8. (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für 
Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen 
Währung eines EWR-Vertragsstaates gegenüber 
Verbrauchern, die natürliche Personen sind (nicht aber 
gegenüber Unternehmern und juristischen Personen) 

…… 

 
 
 
 



 

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

3100 St. Pölten | Hypogasse 1 | Postfach 351 | T. +43(0)5 90 910-0 | landesbank@hyponoe.at | www.hyponoe.at 

Rechtsform: Aktiengesellschaft | Sitz: St. Pölten | FN 99073x | Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten | ATU 15361203 | BIC (S.W.I.F.T. Adresse) HYPNATWW | DVR: 0042862 

 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift  

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift und Kontaktdaten  

 Z 11. (3) Elektronische Erklärungen des Kreditinstitutes (z.B. 
Erklärungen via E-Mail oder SMS) an die letzte vom Kunden 
bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefonnummer 
gelten dem Kunden, für den sie bestimmt sind, als 
zugegangen, wenn er sie unter gewöhnlichen Umständen 
abrufen kann (§ 12 E-Commerce-Gesetz). 

Z 15. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, 
alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die 
missbräuchliche Verwendung oder die sonst nicht autorisierte 
Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem 
Kreditinstitut oder der von diesem benannten Stelle 
anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer 
haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung 
dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des 
Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 

Z 15. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, 
alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen. Zahlungsauslösedienstleister und 
Kontoinformationsdienstleister gelten nicht als „Unbefugte“ im 
Sinne dieser Bestimmung. Der Kunde hat, sowie den Verlust, 
den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonst 
nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes 
unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem 
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. 
Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus 
der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder 
Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich 
unbegrenzt. 

(2) ……. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen 
bzw. österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen 
zuwiderlaufen würde - von einer solchen Sperre und deren 
Gründe möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach der 
Sperre informieren. Dieselbe Vorgehensweise gilt, wenn das 
kontoführende Kreditinstitut einem 
Kontoinformationsdienstleister oder 
Zahlungsauslösedienstleister des Kunden den Zugang zum 
Konto verweigert. 

 

(3) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für 
Instrumente, die außerhalb der Zahlungsdienste 
vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags (z.B. 
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) an das 
Kreditinstitut verwendet werden können. 

(2) ……. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen 
bzw. österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen 
zuwiderlaufen würde - von einer solchen Sperre und deren 
Gründe in einer mit dem Kunden vereinbarten 
Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren. Dieselbe 
Vorgehensweise gilt, wenn das kontoführende Kreditinstitut 
einem Kontoinformationsdienstleister oder 
Zahlungsauslösedienstleister des Kunden den Zugang zum 
Konto verweigert. 

(3) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für 
Instrumente, die außerhalb der Zahlungsdienste 
vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags (z.B. 
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) an das 
Kreditinstitut verwendet werden können. 

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die 
sich nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. 
Bestätigungen von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten 
und Anzeigen über deren Ausführung und 
Abschlussbestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse 
und sonstige Abrechnungen im Kredit- und 
Fremdwährungsgeschäft; Depotauszüge bzw. -aufstellungen), 
auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und 
etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens innerhalb von 
zwei Monaten zu erheben. 

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die 
sich nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. 
Bestätigungen von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten 
und Anzeigen über deren Ausführung und 
Abschlussbestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse 
und sonstige Abrechnungen im Kredit- und 
Fremdwährungsgeschäft; Depotauszüge bzw. -aufstellungen), 
auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und 
etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens innerhalb von 
zwei Monaten zu erheben. 
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III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND  

DEPOTS 

A. Anwendungsbereich 

Z 28. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im 
folgenden für Konten getroffenen Regelungen auch für Depots. 

III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND  

DEPOTS 

A. Anwendungsbereich 

Z 28. entfällt.  Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die 
im folgenden für Konten getroffenen Regelungen auch für 
Depots. 

Z 30. Diejenigen Personen, die über Konto und Depot 
verfügungsberechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, 
haben beim Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterlegen. 

…….. 

Z 30. Diejenigen Personen, die über Konto und Depot 
verfügungsberechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, 
haben beim Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterlegen. 

…….. 

Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen 
Deckung und der gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz 
erhobenen Informationen (Anlageziel, Risikobereitschaft, etc) 
des Depotinhabers zu kaufen und verkaufen. 

Z 32. (2)  entfällt.  Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot 
umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der 
vorhandenen Deckung und der gemäß 
Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Informationen 
(Anlageziel, Risikobereitschaft, etc) des Depotinhabers zu 
kaufen und verkaufen. 

Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet 
werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 
insbesondere dessen Schließung sowie die Erteilung und der 
Widerruf von Zeichnungsberechtigungen, können nur von allen 
Inhabern gemeinsam vorgenommen werden. Jeder 
Kontoinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens dazu 
Bevollmächtigten vertreten lassen. 

(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 
Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu 
disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, 
Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 
gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen gemeinsamen 
Anlageziels aller Depotinhaber zu kaufen und verkaufen. Sie 
wird jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch eines 
anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt. 

Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet 
werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 
insbesondere dessen Schließung sowie die Erteilung und der 
Widerruf von Zeichnungsberechtigungen, können nur von allen 
Inhabern gemeinsam vorgenommen werden. Jeder 
Kontoinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens dazu 
Bevollmächtigten vertreten lassen. 

(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 
Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu 
disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, 
Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 
gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen gemeinsamen 
Anlageziels aller Depotinhaber zu kaufen und verkaufen. Sie 
wird jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch eines 
anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt. 

(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen 
Kontoinhaber widerrufen werden. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das 
Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils 
angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des 
Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst wird 
("Zinseszinsen"). Depotaufstellungen werden vierteljährlich 
erteilt. 

(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit 
dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-
depotführenden Stelle bereit. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen  

Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das 
Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils 
angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des 
Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst wird 
("Zinseszinsen"). Depotaufstellungen werden vierteljährlich 
erteilt. 

(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit 
dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-
depotführenden Stelle bereit. 

Z 39. (3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer 
und Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Abs 1 und 2 zu 
machen sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers 
dar, an Hand dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt 
wird. Darüber hinausgehende Angaben zum Empfänger wie 
insbesondere der Name des Empfängers sind nicht Teil dieses 

Z 39. (3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer 
und Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Abs 1 und 2 zu 
machen sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers 
dar, an Hand dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt 
wird. Darüber hinausgehende Angaben zum Empfänger wie 
insbesondere der Name des Empfängers sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators, dienen daher lediglich zu 
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Kundenidentifikators und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung unbeachtet.  

Dokumentationszwecken und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung unbeachtet.  

(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge (Z 
39a) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist 
zu einem Überweisungsauftrag ein späterer 
Durchführungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst 
mit Ablauf des dem Durchführungstermin vorangehenden 
Geschäftstages ein. 

(7) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kunden 
beauftragten Zahlungsauslösedienstleister eingegangene 
Überweisungsaufträge (Z 39a) können vom Kunden nicht 
einseitig widerrufen werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag 
ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt die 
Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages ein. 

Z 39a. (3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem 
Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten 
Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden 
Geschäftstags) beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Euro Anwendung. 

Z 39a. (3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem 
Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten 
Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden 
Geschäftstags) beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf 
folgende Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Euro 
Anwendung: 

- Zahlungsvorgänge in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR), 

- Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto 
in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 
EWR-Vertragsstaat transferiert werden und in diesem die 
Währungsumrechnung durchgeführt wird. 

Z 42. (2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie 
SEPA Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden 
nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht 
wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den 
Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn 
Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a Abs 3) sind 
mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

Z 42. (2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie 
SEPA Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden 
nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen bzw. bei 
Firmenlastschriften nicht innerhalb von 3 Geschäftstagen 
rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat 
schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder 
an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a Abs 3) 
sind mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit 
Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zu Lasten seines 
Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung 
kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein 
derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim 
Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann 
gegenüber dem Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge 
eines ermächtigten Dritten auf einen bestimmten Betrag oder 
eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 
Auch kann der Kunde das Kreditinstitut beauftragen, sämtliche 
Lastschriften auf sein Konto oder sämtliche von einem oder 
mehreren genannten Zahlungsempfängern veranlasste 
Lastschriften zu blockieren bzw. lediglich durch einen oder 
mehrere genannte Zahlungsempfänger veranlasste 
Lastschriften zu autorisieren. 

Z 42a. (1) Eine Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler den 
Empfänger mittels eines Lastschriftmandats direkt und ohne 
Einschaltung des Kreditinstituts des Zahlers ermächtigt, zu 
Lasten des Kontos des Zahlers Beträge einzuziehen. 

Eine Firmenlastschrift liegt vor, wenn 

- der Zahler den Empfänger mittels eines 
Firmenlastschriftmandats ermächtigt, zu Lasten des 
Kontos des Zahlers Beträge einzuziehen, 

- sowohl Zahler als auch Empfänger Unternehmer sind, und 

- das Firmenlastschriftmandat auch dem Kreditinstitut des 
Zahlers schon vor der Kontobelastung vorliegt. 

Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, 
die von ihm ermächtigte Dritte zu Lasten seines Kontos mittels 
Lastschrift oder Firmenlastschrift beim Kreditinstitut einziehen, 
zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich 
widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem 
seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In 
gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die 
Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf einen 
bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder 
beides begrenzt werden. Auch kann der Kunde das 
Kreditinstitut beauftragen, sämtliche Lastschriften auf sein 
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Konto oder sämtliche von einem oder mehreren genannten 
Zahlungsempfängern veranlasste Lastschriften zu blockieren 
bzw. lediglich durch einen oder mehrere genannte 
Zahlungsempfänger veranlasste Lastschriften zu autorisieren. 

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit welchen 
das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom 
einziehenden Kreditinstitut übermittelten International Bank 
Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-
Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden 
Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie 
insbesondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von 
dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher 
lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der 
Ausführung der SEPA-Lastschrift unbeachtet. Das 
Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Lastschriftauftrags nur 
dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto des 
Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumte 
Kontoüberziehung) vorhanden ist. 

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften und 
Firmenlastschriften, mit welchen das Konto des Kunden 
belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden 
Kreditinstitut übermittelten International Bank Account Number 
(IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen den 
Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-Lastschrift 
bzw. Firmenlastschrift durchgeführt wird. Werden von der 
einziehenden Bank darüber hinausgehende Angaben zum 
Kunden, wie insbesondere der Name des Kontoinhabers des 
Kontos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen 
diese daher lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben 
bei der Ausführung der SEPA-Lastschriften und 
Firmenlastschriften unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur 
Durchführung eines Lastschriftauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden 
vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumte 
Kontoüberziehung) vorhanden ist. 

(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des 
seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten 
Lastschriftmandats angelasteten Betrags binnen acht Wochen 
ab dem Zeitpunkt der Belastung des Kontos verlangen. Bei 
vom Kunden erteilten Firmenlastschriftmandaten besteht kein 
Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der 
Kontobelastung zu verlangen. 

(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des 
seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten 
Lastschriftmandats angelasteten Betrags binnen acht Wochen 
ab dem Zeitpunkt der Belastung des Kontos verlangen. Das 
Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden innerhalb von 
zehn Geschäftstagen nachzukommen und die Belastung 
seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung 
zum Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu machen. 
Bei vom Kunden erteilten Firmenlastschriftmandaten besteht 
kein Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der 
Kontobelastung zu verlangen. 

(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird innerhalb 
von zehn Geschäftstagen entsprochen. 

(4) entfällt.  

(5) War die zu Lasten des Kontos des Kunden ausgeführte 
Lastschrift nicht autorisiert, kann der Kunde die Erstattung des 
belasteten Betrags gemäß Z 16 Abs 3 und 4 verlangen. 

(4) War die zu Lasten des Kontos des Kunden ausgeführte 
Lastschrift bzw. Firmenlastschrift nicht autorisiert, kann der 
Kunde die Erstattung des belasteten Betrags gemäß Z 16 Abs 
3 und 4 verlangen. 

Z 44. Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der keine 
Zahlungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten 
Dauerleistungen (wie z.B. Depotgebühren, Safemiete, 
Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine 
Zahlungsdienste abgewickelt werden, ausgenommen jedoch 
Sollzinsen) werden jährlich am 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2010 angepasst (erhöht 
oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung 
(Auf- oder Abrundung) auf ganze Cent erfolgt.  ……….. 

Z 44. (1) Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der 
keine Zahlungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte für die 
vom Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten 
Dauerleistungen (wie z.B. Depotgebühren, Safemiete, 
Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine 
Zahlungsdienste abgewickelt werden, ausgenommen jedoch 
Sollzinsen) werden jährlich am 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2010 angepasst (erhöht 
oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung 
(Auf- oder Abrundung) auf ganze Cent erfolgt.  ……… 

(2) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind, 
unterliegen keiner Anpassung nach Abs 1. 

Z 49. (1) Für Verbraucher gilt: Der Kunde räumt dem 
Kreditinstitut für Forderungen des Kreditinstituts aus der 
Geschäftsbeziehung, für die keine gesonderten 
Sicherheitenvereinbarungen abgeschlossen wurden oder der 

Z 49. (1) Für Verbraucher gilt: Der Kunde räumt dem 
Kreditinstitut für Forderungen des Kreditinstituts aus der 
Geschäftsbeziehung, für die keine gesonderten 
Sicherheitenvereinbarungen abgeschlossen wurden oder der 
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Wert eines bestehenden Pfandrechts wegen der nicht vom 
Kreditinstitut verschuldeten Verschlechterung der Pfandsache 
zur Sicherung der Forderung des Kreditinstituts nicht mehr 
ausreicht, ein Pfandrecht ein. Das Pfandrecht wird 

- an den pfändbaren Forderungen des Kunden gegenüber dem 
Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe der Forderung des 
Kreditinstituts sowie 

- an Wertpapieren (inklusive Zins- und Gewinnanteilscheinen) 
und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten Forderung des 
Kreditinstituts, 

welche mit Willen des Kunden im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zum Kreditinstitut in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen, begründet.  ………  

Wert eines bestehenden Pfandrechts wegen der nicht vom 
Kreditinstitut verschuldeten Verschlechterung der Pfandsache 
zur Sicherung der Forderung des Kreditinstituts nicht mehr 
ausreicht, ein Pfandrecht ein. Das Pfandrecht wird 

- an den pfändbaren Forderungen des Kunden gegenüber dem 
Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe der Forderung des 
Kreditinstituts sowie 

- an Wertpapieren (inklusive Zins- und Gewinnanteilscheinen) 
und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten Forderung des 
Kreditinstituts, 

welche mit Willen des Kunden im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zum Kreditinstitut in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen, begründet.  ……… 

Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des 
Kreditinstituts gegen den Kunden aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich der 
Gemeinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, 
befristet oder noch nicht fällig sind. 

Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des 
Kreditinstituts gegen den Kunden aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich der 
Gemeinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, 
befristet oder noch nicht fällig sind. Ist der Kunde Unternehmer, 
sichert das Pfandrecht auch gesetzliche Ansprüche des 
Kreditinstituts sowie Ansprüche gegen Dritte, für deren 
Erfüllung der Kunde persönlich haftet. 

Z 51. (2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 
über Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem 
Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die 
Geltendmachung des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine 
Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 

Z 51. (2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 
über Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem 
Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die 
Geltendmachung des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine 
Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 
Bis zur Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung 
des Pfandrechts kann der Kunde über seine Guthaben somit 
frei disponieren. Das Kreditinstitut wird sein Pfandrecht nur im 
Falle eines bestehenden Sicherungsinteresses und nur in 
einem solchen Ausmaß geltend machen, als dies zur 
Sicherung seiner Ansprüche erforderlich ist. Gehen am 
Girokonto Zahlungen auf nicht oder nur beschränkt pfändbare 
Geldforderungen des Kunden ein, erfasst das Pfandrecht des 
Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Girokonto nur den 
pfändbaren Teil dieser Eingänge. 

II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN 

WERTEN 

A. Depotverwahrung 

Z 69. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm erlegte 
Wertpapiere dem Depot des Begünstigten anzureihen. 

(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. 
Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lautende im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen des inländischen 
Verwahrers oder unter dem des Vertrauensmannes des 
ausländischen Verwahrers (”nominee”) eintragen zu lassen. 

(3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unternehmer nur 
für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers, wobei leichte 
Fahrlässigkeit nicht schadet. 

 

II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN 

WERTEN 

A. Depotverwahrung 

Z 69. entfällt.  (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm 
erlegte Wertpapiere dem Depot des Begünstigten anzureihen. 

(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. 
Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lautende im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen des inländischen 
Verwahrers oder unter dem des Vertrauensmannes des 
ausländischen Verwahrers (”nominee”) eintragen zu lassen. 

(3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unternehmer nur 
für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers, wobei leichte 
Fahrlässigkeit nicht schadet. 
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B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, 
Verlosung, Kündigung 

Z 70. (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen 
Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren 
Gegenwert ein. Neue Zins-, Gewinn- und 
Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut ohne 
besonderen Auftrag. 

(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere 
überwacht das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen 
hierüber im ”Amtsblatt zur Wiener Zeitung” oder im ”Mercur” 
Authentischer Verlosungsanzeiger erscheinen. Das 
Kreditinstitut löst verloste und gekündigte Wertpapiere sowie 
Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine ein. 

(3) Die Pflichten gemäß den Abs 1 und 2 obliegen bei 
drittverwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei 
auslandsverwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht 
verpflichtet, die Nummern in Wertpapierrechnung 
gutgebrachter, insbesondere auch verlosbarer Wertpapiere, 
dem Kunden mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann 
durch Verlosung, welchen Kunden die verlosten Wertpapiere 
zuzuteilen sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer 
Wertpapiere mitgeteilt, so haben sie nur für die Verlosung und 
Tilgung Bedeutung, jedoch nur so lange, als dies nach der 
ausländischen Übung der Fall ist. Wäre nach der 
ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der 
Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere vorzugehen und 
wären hierbei die einzelnen Kunden verbleibenden Anteile in 
Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kunden, deren Anteile 
eingelöst werden, durch Verlosung zu ermitteln. 

B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, 
Verlosung, Kündigung 

Z 70. entfällt.  (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der 
fälligen Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht 
deren Gegenwert ein. Neue Zins-, Gewinn- und 
Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut ohne 
besonderen Auftrag. 

(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere 
überwacht das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen 
hierüber im ”Amtsblatt zur Wiener Zeitung” oder im ”Mercur” 
Authentischer Verlosungsanzeiger erscheinen. Das 
Kreditinstitut löst verloste und gekündigte Wertpapiere sowie 
Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine ein. 

(3) Die Pflichten gemäß den Abs 1 und 2 obliegen bei 
drittverwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei 
auslandsverwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht 
verpflichtet, die Nummern in Wertpapierrechnung 
gutgebrachter, insbesondere auch verlosbarer Wertpapiere, 
dem Kunden mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann 
durch Verlosung, welchen Kunden die verlosten Wertpapiere 
zuzuteilen sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer 
Wertpapiere mitgeteilt, so haben sie nur für die Verlosung und 
Tilgung Bedeutung, jedoch nur so lange, als dies nach der 
ausländischen Übung der Fall ist. Wäre nach der 
ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der 
Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere vorzugehen und 
wären hierbei die einzelnen Kunden verbleibenden Anteile in 
Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kunden, deren Anteile 
eingelöst werden, durch Verlosung zu ermitteln. 

C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 71. Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, 
Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind, wird einmalig 
aus Anlass der Einlieferung beim Kreditinstitut von diesem an 
Hand der ihm zur Verfügung stehenden inländischen 
Unterlagen geprüft. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren 
zur Kraftloserklärung von Wertpapieren erfolgt auch nach 
Einlieferung. 

C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 71. entfällt.  Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, 
Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind, wird einmalig 
aus Anlass der Einlieferung beim Kreditinstitut von diesem an 
Hand der ihm zur Verfügung stehenden inländischen 
Unterlagen geprüft. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren 
zur Kraftloserklärung von Wertpapieren erfolgt auch nach 
Einlieferung. 

D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen 
Maßnahmen 

Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, 
Kapitalherabsetzung, Verschmelzung, Ausübung oder 
Verwertung von Bezugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, 
Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion 
und sonstige wichtige die Wertpapiere betreffenden 
Maßnahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine 
Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ 
erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der 
Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig 
zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt 
der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung 
des Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst 
verfallende Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 

D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen 
Maßnahmen 

Z 72. entfällt.  Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, 
Kapitalherabsetzung, Verschmelzung, Ausübung oder 
Verwertung von Bezugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, 
Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion 
und sonstige wichtige die Wertpapiere betreffenden 
Maßnahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine 
Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ 
erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der 
Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig 
zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt 
der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung 
des Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst 
verfallende Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten.  

III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN II. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN  
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IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE III. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 

V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- UND 
SCHECKVERKEHR 

IV. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- UND 
SCHECKVERKEHR 

Z 83. Alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen ab 25.5.2018 auf der Homepage des 
Kreditinstituts zur Verfügung. 

entfällt.  

 

    
 


